
	Prophylaktische Leistungen

(GOZ-Pos. 100-102)




Individual-Prophylaxe, GOZ-Pos. 100/101
GOZ-Pos. 100 neben GOÄ-Pos. 3
	GOZ-Pos. 100 / 101




Individual-Prophylaxe

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 26.09.1997

Werden im Rahmen der GOZ-Pos. 100 und 101 mehrere Indices erstellt, so ist dies über den Leistungsfaktor auszugleichen. 

	GOZ-Pos. 100




GOZ-Pos. 100 neben GOÄ-Pos. 3

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 29.10.2003
Die GOÄ-Pos. 3 und die GOZ-Pos. 100 sind nebeneinander berechenbar. Der Leistungsinhalt beider Gebührenziffern muss aus der Gebührenberechnung ersichtlich sein.
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